
FAHRSCHULE

5 MODULE IN 5 JAHREN
Die Weiterbildungspflicht (BKrQG) betrifft alle Berufskraftfahrer im Personen- oder Güterverkehr
über 3,5 Tonnen. Jede/r Fahrer/in muss alle 5 Jahre aus 3 Kenntnisbereichen mindestens 5 Module absolvieren.

Kontakt:

Birgit Riepl info@fahrschule-sbh.de

Weiterbildungen für 
Berufskraftfahrer

Für den LKW Fahrer
Kenntnisbereich 1
1.1  Kinematische Kette
1.2  Technische Merkmale / Funktionsweise
1.3  Kraftstoffverbrauch / Ökotraining
1.4  Ladungssicherung

Für den Busfahrer
Kenntnisbereich 1
1.1  Kinematische Kette
1.2  Technische Merkmale / Funktionsweise
1.3  Kraftstoffverbrauch / Ökotraining
1.5  Sicherheit der Fahrgäste
1.6  Sicherheit der Ladung

Kenntnisbereich 2
2.1  Sozialrechtliche Vorschriften
2.2  Rechtsvorschriften Güterverkehr

Kenntnisbereich 2
2.1  Sozialrechtliche Vorschriften
2.3  Rechtsvorschriften Personenverkehr

Kenntnisbereich 3
3.1  Risiken vermeiden / Arbeitsschutz
3.2  Schleusung / Illegale Einwanderung
3.3  Gesundheitsschutz
3.4  Stressbekämpfung / Ernährung
3.5  Einschätzung / Vermeidung von Notfällen
3.6  Image des Unternehmens
3.7  Wirtschaftliches Umfeld Güterverkehr

Kenntnisbereich 3
3.1  Risiken vermeiden / Arbeitsschutz
3.2  Schleusung / Illegale Einwanderung
3.3  Gesundheitsschutz
3.4  Stressbekämpfung / Ernährung
3.5  Einschätzung / Vermeidung von Notfällen
3.6  Image des Unternehmens
3.8  Wirtschaftliches Umfeld Personenverkehr
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